
 
 
 
 
 
 
 

Bilanz zum 31. Dezember 2019 
und Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
31. Dezember 2019 und Wiedergabe 
des Bestätigungsvermerks 
 
 
 
Dienste in Übersee gemeinnützige GmbH  
Berlin 
 



 

 

  

INHALTSVERZEICHNIS 

 

 Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers 

 Bilanz zum 31. Dezember 2019 

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit 
vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 

  

  



 

 

    

Über die Wiedergabe des BV 

In dem beigefügten, zur Veröffentlichung bestimmten verkürzten Jahresabschluss – beste-
hend aus Bilanz und GuV – sind nicht sämtliche Informationen und Bestandteile des vollstän-
digen und ungekürzten Jahresabschlusses enthalten. Zu dem vollständigen Jahresabschluss 
wurde folgender Bestätigungsvermerk erteilt: 

 

Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Dienste in Übersee gemeinnützige GmbH, Berlin 

Prüfungsurteil 

Wir haben den Jahresabschluss der Dienste in Übersee gemeinnützige GmbH, Berlin, – be-
stehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, ein-
schließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalge-
sellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 
31. Dezember 2019. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 

Grundlage für das Prüfungsurteil 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrecht-
lichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflich-
ten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen. 

  



 

 

    

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwen-
dig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.  

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 
Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Un-
ternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten entgegenstehen. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstel-
lungen ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahres-
abschluss beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen 
können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen. 

  



 

 

    

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus  

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsich-
tigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch und erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend 
und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei 
Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsich-
tigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können. 

 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Um-
ständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit 
dieses Systems der Gesellschaft abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertre-
tern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsi-
cherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf-
werfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit be-
steht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jah-
resabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, un-
ser Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grund-
lage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zu-
künftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft 
ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
der Gesellschaft vermittelt. 

  



 

 

    

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Um-
fang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließ-
lich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

Berlin, 29. Juni 2020 

Mazars GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 

Ingo Fehlberg Michael Proksch 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 

 



Anlage 1 

 

Dienste in Übersee gemeinnützige GmbH 
Berlin 

Bilanz zum 31. Dezember 2019 

A K T I V A 31.12.2019 31.12.2018
€ €

A.

I.

1. Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen 1.440,00 1.080,00

2. Forderungen gegen Gesellschafter 5.465.375,86 5.666.113,26
3. Forderungen auf Grund von 

Projektmittelbewilligungen 3.166.863,84 6.465.865,70
4. Sonstige Vermögensgegenstände 243.233,57 271.917,79

8.876.913,27 12.404.976,75
II.

4.503.553,66 3.605.328,44

13.380.466,93 16.010.305,19

B. 0,00 644,70

Forderungen und sonstige 

Vermögensgegenstände

Umlaufvermögen

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, 

Guthaben bei Kreditinstituten und 

Schecks

Rechnungsabgrenzungsposten

P A S S I V A 31.12.2019 31.12.2018
€ €

A.

I. 50.000,00 50.000,00
II.

Andere Gewinnrücklagen 5.578,81 5.578,81
5.578,81 5.578,81

III. 49.615,69 30.800,61
IV. -14.441,48 18.815,08

90.753,02 105.194,50
B.

9.330,00 9.330,00
9.330,00 9.330,00

C.

1.
34.836,90 46.604,54

2. 6.293.053,12 6.244.700,57
3.

3.245.143,35 6.030.655,62
4. 2.528.823,75 2.528.823,75
5. 1.178.526,79 1.045.640,91

13.280.383,91 15.896.425,39

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital

Gewinnrücklagen

Gewinnvortrag

Jahresfehlbetrag / -überschuss

Sonstige Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen

Verbindlichkeiten aus Projektvorfinanzierung

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

Sonstige Rückstellungen

Verbindlichkeiten aus bewilligten Mitteln für 
Personalvermittlungen

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

 

13.380.466,93 16.010.949,89 13.380.466,93 16.010.949,89  
 



Anlage 2 

 

Dienste in Übersee gemeinnützige GmbH 
Berlin 

Gewinn- und Verlustrechnung 
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 

2019 2018
€ € €

1. 10.981.367,07 11.169.192,37
2. 0,00 350.000,00
3. 90.209,57 56.084,26
4.

464.998,02 546.890,66

11.536.574,66 12.122.167,29
5.

a) Aufwendungen für bezogene Leistungen -11.480.983,21 -11.774.054,44
6. -69.636,72 -329.305,10

-14.045,27 18.807,75
7. -396,21 0,00
8. 0,00 7,33

9.
-14.441,48 18.815,08

Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag 

(Vj. Jahresüberschuss)

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

Umsatzerlöse

Zuführung zu noch nicht verbrauchten Mitteln / 
Verbrauch von Mitteln aus Vorjahren

Materialaufwand

Betriebskostenzuschüsse
Sonstige betriebliche Erträge

Sonstige betriebliche Aufwendungen

 

 




